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Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Stuttgart vom
22.02.2021 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Die KlÃ¤gerin trÃ¤gt auch die Kosten des Berufungsverfahrens mit Ausnahme der
auÃ�ergerichtlichen Kosten der Beigeladenen.

Der Streitwert wird endgÃ¼ltig auf 41.498,35 â�¬ festgesetzt.

Â 

Tatbestand

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die Nachforderung von
SozialversicherungsbeitrÃ¤gen und Insolvenzgeldumlagen in HÃ¶he von 41.498, 35
â�¬.

Die KlÃ¤gerin, eine Gesellschaft mit beschrÃ¤nkter Haftung (GmbH) fÃ¼r
Marketingkommunikation mit Sitz in Stuttgart, wurde durch Gesellschaftsvertrag
vom 07.05.2007 mit einem Stammkapital von 25.000 â�¬ gegrÃ¼ndet
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(Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart, HRB 723027). Alleiniger
Gesellschafter und GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer war zunÃ¤chst der Beigeladene zu 2). Im
Jahr 2011 Ã¼bertrug der Beigeladene zu 2) einen GeschÃ¤ftsanteil in HÃ¶he von
12.500 â�¬ auf seine Ehefrau, die Beigeladene zu 1), die zur weiteren
alleinvertretungsberechtigten GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin bestellt wurde. Nach Â§ 12 Abs
1 des Gesellschaftsvertrages vom 16.07.2014 (Bl I 168 ff V-Akte) erfolgen
BeschlÃ¼sse gemÃ¤Ã� den gesetzlichen Bestimmungen. Im Hinblick auf den
Ã¼brigen Inhalt des Gesellschaftsvertrages wird auf Bl 168 ff der Verwaltungsakte
(V-Akte) und bezÃ¼glich der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrervertrÃ¤ge der Beigeladenen auf Bl I
41 ff bzw Bl I 44 ff V-Akte verwiesen.

Am 01.07.2014 erging ein Gesellschafterbeschluss, wonach geschÃ¤ftspolitisch
substantiell relevante Entscheidungen einstimmig zu treffen seien. Sei die
Einstimmigkeit nicht erreichbar, seien mindestens 80% der Anteile am
Stammkapital fÃ¼r die Beschlussfassung erforderlich (Bl I 174 V-Akte). Am
16.07.2014 beschloss die Gesellschafterversammlung die ErhÃ¶hung des
Stammkapitals auf 37.500 â�¬ durch Einbringung eines GeschÃ¤ftsanteils in HÃ¶he
von 12.500 â�¬ durch Herrn P (im Folgenden P). Die Eintragung Ã¼ber die
Ã�nderung am Stammkapital ins Handelsregister erfolgte am 01.08.2014. Noch vor
Ã�bertragung der GeschÃ¤ftsanteile hatte sich die KlÃ¤gerin bzw P unter Vorlage
eines Entwurfs des geplanten GeschÃ¤ftsfÃ¼hrervertrages an die Barmer GEK zur
KlÃ¤rung von Ps Versichertenstatus gewandt und hierbei angegeben, er und die
anderen Gesellschafter verfÃ¼gten jeweils Ã¼ber einen GeschÃ¤ftsanteil von
33,33Â %, er unterliege keinen Weisungen, sei alleinvertretungsberechtigt und vom
Selbstkontrahierungsverbot nach Â§ 181 BÃ¼rgerliches Gesetzbuch (BGB) befreit.
Als Stimmrecht sei eine qualifizierte Mehrheit von 80% vereinbart. Mit
Bescheid/Schreiben vom 14.04.2014 stufte die Barmer GEK P als selbstÃ¤ndig ein,
da er alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit sei
und keinen Weisungen unterliege. Die Beklagte stellte daraufhin mit Bescheid vom
15.07.2015 fest, dass P ab 01.01.2015 berechtigt sei, freiwillige BeitrÃ¤ge zur
gesetzlichen Rentenversicherung zu zahlen.

Eine gesonderte PrÃ¼fung der VersicherungsverhÃ¤ltnisse der Beigeladenen zu 1)
und zu 2) erfolgte nicht.

P Ã¼bertrug unter dem 23.02.2016 seinen GeschÃ¤ftsanteil in HÃ¶he von 12.500
â�¬ an die Gesellschaft und wurde als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer abberufen. Dies wurde
am 08.03.2016 ins Handelsregister eingetragen. 

Die Beklagte fÃ¼hrte hinsichtlich der Beigeladenen zu 1) fÃ¼r den Zeitraum vom
01.08.2014 bis 31.08.2015 und hinsichtlich des Beigeladenen zu 2) fÃ¼r den
Zeitraum vom 01.08.2014 bis 07.03.2016 eine BetriebsprÃ¼fung durch. In der
AnhÃ¶rung vom 22.03.2019 teilte die Beklagte mit, dass beabsichtigt sei,
Nachforderungen zur Sozialversicherung in HÃ¶he von 41.498,35 â�¬ zu erheben.
Die KlÃ¤gerin trug daraufhin vor, es bestehe Vertrauensschutz. Noch vor der
Beteiligung des P habe sich die KlÃ¤gerin an die Beklagte gewandt und um
Mitteilung gebeten, inwieweit sich durch dessen Beteiligung die
sozialversicherungsrechtliche Stellung der Beigeladenen Ã¤ndere. Die Beklagte
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habe sie an die Krankenkasse verwiesen. Mit Bescheid vom 14.04.2014 habe die
Barmer GEK mitgeteilt, dass die TÃ¤tigkeit des P aufgrund der eingereichten
Unterlagen als selbstÃ¤ndig einzuschÃ¤tzen sei. Die Beklagte habe nach erneuter
PrÃ¼fung P zudem mit Bescheid vom 15.07.2015 dazu berechtigt, ab 01.01.2015
freiwillige BeitrÃ¤ge zur Rentenversicherung zu zahlen. Die KlÃ¤gerin habe es
damals versÃ¤umt, fÃ¼r jeden Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer die gleiche
Anfrage zu stellen, da sie zu dem Schluss gekommen sei, dass die
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisse der Beigeladenen gleich zu beurteilen seien, da
hierfÃ¼r die gleichen Bedingungen wie fÃ¼r P gelten wÃ¼rden. Es sei zudem nie
ein Hinweis an die Beigeladenen erfolgt, dass sie jeweils fÃ¼r sich selbst ebenfalls
eine Anfrage stellen mÃ¼ssten. Dies verwundere umso mehr, als die KlÃ¤gerin von
Anfang an die Stellung sÃ¤mtlicher Personen habe Ã¼berprÃ¼fen lassen wollen.
Zudem seien die Bescheide in Sachen P auch nicht rechtswidrig, da nicht die neue
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) als PrÃ¼fungsmaÃ�stab
herangezogen werden dÃ¼rfe. Das BSG habe seine Rechtsprechung erst durch
Urteile in den Jahren 2012 bis 2015 geÃ¤ndert. Die Anfrage der KlÃ¤gerin sei
dagegen bereits 2014 erfolgt. Eine geÃ¤nderte Rechtsprechung kÃ¶nne nach
Auffassung des BSG aber grundsÃ¤tzlich nicht rÃ¼ckwirkend zu Lasten eines
Auftraggebers angewendet werden, so dass SozialversicherungsbeitrÃ¤ge zu
entrichten seien. Es sei daher in zweifacher Hinsicht von Vertrauensschutz
auszugehen. 

Mit Bescheid vom 17.05.2019 stellte die Beklagte fest, dass die sich aus der
BetriebsprÃ¼fung ergebende Nachforderung 41.498,35 â�¬ betrÃ¤gt. Die
Beigeladene zu 1) habe ihre TÃ¤tigkeit als Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin bei
der KlÃ¤gerin in der Zeit vom 01.08.2014 bis 31.08.2015, der Beigeladene zu 2)
seine TÃ¤tigkeit als Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer in der Zeit vom 01.08.2014
bis 07.03.2016 jeweils im Rahmen eines abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses ausgeÃ¼bt. Es bestehe Versicherungspflicht in der
Kranken- und Pflegeversicherung, in der Rentenversicherung sowie nach dem Recht
der ArbeitsfÃ¶rderung. Am Stammkapital seien im Zeitraum vom 01.08.2014 bis
07.03.2016 die Beigeladenen und P mit jeweils 12.500 â�¬ (je 33,33 %) beteiligt
gewesen. Ab dem 08.03.2016 hÃ¤tten die Beigeladenen weiterhin jeweils 12.500
â�¬ gehalten. Â§Â 12 Abs 1 des Gesellschaftsvertrags vom 17.03.2011 und
16.07.2014 verweise hinsichtlich der Beschlussfassung auf Â§Â§ 46 bis 51 Gesetz
betreffend die Gesellschaften mit beschrÃ¤nkter Haftung (GmbHG). BeschlÃ¼sse
wÃ¼rden demnach gem Â§ 47 Abs 1 GmbHG nach der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen getroffen. Kraft ihrer Anteile am Stammkapital hÃ¤tten die Beigeladenen
im Zeitraum vom 01.08.2014 bis 07.03.2016 keinen maÃ�gebenden Einfluss auf die
Gesellschaft ausÃ¼ben kÃ¶nnen. Die insoweit fehlende Rechtsmacht spreche fÃ¼r
eine persÃ¶nliche AbhÃ¤ngigkeit und damit grundsÃ¤tzlich fÃ¼r eine abhÃ¤ngige
BeschÃ¤ftigung. Auch wenn die Beigeladenen als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer gegenÃ¼ber
den sonstigen Arbeitnehmern Funktionen eines Arbeitgebers einnÃ¤hmen, bleibe
die Arbeitsleistung fremdbestimmt, da sie sich in eine von der
Mehrheitsentscheidung der Gesellschafter vorgegebene Ordnung des Betriebes
eingliedere. Aufgrund der Zahlung fester BezÃ¼ge und des Anspruchs auf
Fortzahlung des Gehalts im Krankheitsfall sowie auf einen bezahlten jÃ¤hrlichen
Erholungsurlaub fehle es bei den Beigeladenen an dem eine selbstÃ¤ndige
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TÃ¤tigkeit kennzeichnenden Unternehmerrisiko. Gegen eine abhÃ¤ngige
BeschÃ¤ftigung sprÃ¤chen auch nicht die Befreiung vom
Selbstkontrahierungsverbot des Â§ 181 BGB und die Alleinvertretungsmacht. Auf
Vertrauensschutz kÃ¶nnten sich die Beigeladenen nicht berufen. Wenn eine
Entscheidung Ã¼ber die Frage der Versicherungspflicht nicht herbeigefÃ¼hrt
worden sei, kÃ¶nne ein schÃ¼tzenswertes Vertrauen aufgrund einer â��
vermeintlichen â�� â��RechtsprechungsÃ¤nderungâ�� nicht anerkannt werden. 

Die KlÃ¤gerin erhob am 31.05.2019 Widerspruch gegen den Bescheid vom
17.05.2019. Sie kÃ¶nne sich auf Vertrauensschutz berufen. Eine weitergehende
Ã�berprÃ¼fung der anderen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisse hÃ¤tte zu exakt dem
gleichen Ergebnis gefÃ¼hrt, da sÃ¤mtliche Voraussetzungen mit denen des
Vorgangs P Ã¼bereinstimmten. Der Bescheid setze sich hiermit nicht ansatzweise
auseinander. Das BSG habe in seinem Beschluss deutliche Aussagen zum
Vertrauensschutz im Hinblick auf Ã�nderungen in der Rechtsprechung getroffen und
sich dabei ausdrÃ¼cklich auf die Ã�nderung der Rechtsprechung in den Jahren
2012 bis 2015 bezogen. Die KlÃ¤gerin sei so zu stellen, als habe es die Ã�nderung
in der Rechtsprechung nicht gegeben. HÃ¤tte es zum damaligen Zeitpunkt eine
Ã�berprÃ¼fung der BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisse gegeben, so wÃ¤re aufgrund der
damals geltenden Kriterien keine Sozialversicherungspflicht festgestellt worden, da
beide betroffenen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer keinerlei Weisungen unterlegen seien. Sie
hÃ¤tten als Ehepaar gemeinsam die Geschicke der Gesellschaft gleichberechtigt
gelenkt.

Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 14.01.2020
zurÃ¼ck. Es habe keine gefestigte, langjÃ¤hrige Rechtsprechung dahingehend
gegeben, dass ein Minderheits-Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer in einer sog
Familien-GmbH aufgrund von familiÃ¤ren Bindungen zwangslÃ¤ufig als
selbstÃ¤ndig zu beurteilen sei. Es habe sich damit kein Vertrauen in eine gefestigte
Rechtsprechung entwickeln kÃ¶nnen. Dass es nicht maÃ�geblich auf eine
familiÃ¤re Verbundenheit angekommen sei, zeige auÃ�erdem auch die
Stimmbindungsvereinbarung vom 01.07.2014, nach der geschÃ¤ftspolitisch
substantiell relevante Entscheidungen einstimmig zu treffen seien. Diese
Stimmbindungsvereinbarung habe aber keinen Niederschlag im
Gesellschaftsvertrag gefunden. Nach Â§ 2 Abs 1 Satz 1 GmbHG sei die Abbedingung
von Regelungen im Gesellschaftsvertrag an die notarielle Form gebunden. Es
kÃ¶nne somit weder eine formfreie noch eine faktische Gestaltung des
Gesellschaftsvertrages geben. Die versicherungsrechtliche Beurteilung als
geschÃ¤ftsfÃ¼hrende Gesellschafter sei daher allein unter Beachtung der
Regelungen zum Stimmrecht im Gesellschaftsvertrag vorzunehmen. Aus dem
Bescheid der Barmer GEK gegenÃ¼ber P vom 14.04.2014 kÃ¶nnten die
Beigeladenen keinen Vertrauensschutz herleiten, da in diesem Bescheid keine
Aussagen zu ihnen getroffen worden seien. Zudem kÃ¶nnten sie sich nicht auf
Vertrauensschutz berufen, da sie keine KlÃ¤rung des versicherungsrechtlichen
Status herbeigefÃ¼hrt hÃ¤tten. Da die Beigeladenen Ã¼ber weniger als 50 % des
Stammkapitals verfÃ¼gten und eine uneingeschrÃ¤nkte SperrminoritÃ¤t nicht
vorliege, spreche dies fÃ¼r ein abhÃ¤ngiges BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis. 
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Hiergegen hat die KlÃ¤gerin am 14.02.2020 Klage zum Sozialgericht Stuttgart (SG)
erhoben unter Wiederholung und Vertiefung ihrer bisherigen BegrÃ¼ndung.
ErgÃ¤nzend ist dargelegt worden, das BSG habe seine Rechtsprechung erst durch
verschiedene Urteile in den Jahren 2012 bis 2015 geÃ¤ndert, maÃ�geblich erst
2015, wonach nunmehr ausschlieÃ�lich die satzungsrechtliche Situation und die
Verteilung der Stimmrechte entscheidend seien. Vorher seien deutlich mehr
Kriterien geprÃ¼ft worden, um selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeiten von abhÃ¤ngiger
BeschÃ¤ftigung abzugrenzen. Bei einer solchen PrÃ¼fung wÃ¤re zu
berÃ¼cksichtigen gewesen, dass die Beigeladenen als Ehepaar keinerlei Weisungen
unterlegen seien, die Geschicke der Gesellschaft bestimmt und ihre Interessen im
Zweifel gegen den Mitgesellschafter P durchgesetzt hÃ¤tten. Sie hÃ¤tten alle
Kundenkontakte gehalten und Ã¼ber das entsprechende Know-how verfÃ¼gt, um
sich jederzeit gegen den Mitgesellschafter durchzusetzen. 

Mit Urteil vom 22.02.2021 hat das SG die Klage abgewiesen. Sei ein GmbH-
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer zugleich als Gesellschafter am Kapital der Gesellschaft beteiligt,
seien der Umfang der Kapitalbeteiligung und das AusmaÃ� des sich daraus fÃ¼r ihn
ergebenden Einflusses auf die Gesellschaft ein wesentliches Merkmal bei der
Abgrenzung von abhÃ¤ngiger BeschÃ¤ftigung und selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit. Ein
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer, der nicht Ã¼ber Kapitalbeteiligung von mehr als 50% verfÃ¼ge
und damit als Mehrheitsgesellschafter ausscheide, sei grundsÃ¤tzlich abhÃ¤ngig
beschÃ¤ftigt. Er sei ausnahmsweise nur dann als SelbstÃ¤ndiger anzusehen, wenn
er exakt 50 % der Anteile am Stammkapital halte oder ihm bei einer geringeren
Kapitalbeteiligung nach dem Gesellschaftsvertrag eine umfassende (â��echteâ��
oder â��qualifizierteâ��), die gesamte UnternehmenstÃ¤tigkeit erfassende
SperrminoritÃ¤t eingerÃ¤umt sei. DemgegenÃ¼ber sei eine â��unechteâ��, auf
bestimmte GegenstÃ¤nde begrenzte SperrminoritÃ¤t nicht geeignet, die
erforderliche Rechtsmacht zu begrÃ¼nden. Unter BerÃ¼cksichtigung dieser
GrundsÃ¤tze seien die Beigeladenen zu 1) und 2) bei der KlÃ¤gerin als
Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer im jeweiligen PrÃ¼fungszeitraum abhÃ¤ngig
beschÃ¤ftigt gewesen, da sie jeweils Ã¼ber 33,33 % der Anteile am Stammkapital
verfÃ¼gten und BeschlÃ¼sse entsprechend dem Gesellschaftsvertrag nach den
Vorgaben der Â§Â§ 45 bis 51 GmbHG und damit gem Â§ 47 Abs 1 GmbHG nach der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst wÃ¼rden. Da auf die jeweils beim
einzelnen Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bestehende Rechtsmacht abzustellen
sei, kÃ¶nne auch nicht das Argument Ã¼berzeugen, dass das Ehepaar seine
Interessen im Zweifel gegen den Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer P durchgesetzt
hÃ¤tte. Entscheidend fÃ¼r die Beurteilung des sozialversicherungsrechtlichen
Status sei, wer sich im Zweifelsfall durchsetzen kÃ¶nne, nicht aber unter der
rechtlich nicht gesicherten PrÃ¤misse, dass sich die verheirateten Gesellschafter
stets einig sein wÃ¼rden. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus der
schuldrechtlichen Stimmbindungsvereinbarung, die nicht geeignet sei, die sich aus
dem Gesellschaftsvertrag ergebenden RechtsmachtverhÃ¤ltnisse mit
sozialversicherungsrechtlicher Wirkung zu â��verschiebenâ��, weil der
Stimmbindungsvertrag von jedem Gesellschafter aus wichtigem Grund gekÃ¼ndigt
werden kÃ¶nne. Angesichts der fehlenden Rechtsmacht der Beigeladenen fielen die
ihnen eingerÃ¤umten Befugnisse als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer nicht ins Gewicht, da
insgesamt die Indizien fÃ¼r eine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung Ã¼berwÃ¶gen. Die
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Beigeladenen erhielten ein festes Monatsgehalt, so dass das Gehalt nicht von
Gewinn oder Verlust der KlÃ¤gerin abhÃ¤ngig sei. Zwar erhielten sie darÃ¼ber
hinaus Tantiemen, so dass ein wirtschaftliches Eigeninteresse am Unternehmen
bestehe. Vor dem Hintergrund, dass die GewÃ¤hrung einer Tantieme an
Arbeitnehmer nicht ungewÃ¶hnlich sei, habe diese Tatsache fÃ¼r die Abgrenzung
zwischen abhÃ¤ngiger BeschÃ¤ftigung und selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit aber nur
wenig Gewicht. Daneben erhielten sie Weihnachts- und Urlaubsgeld, bestÃ¼nden
ein Entgeltfortzahlungsanspruch im Krankheitsfall sowie Anspruch auf jÃ¤hrlich 30
Arbeitstage bezahlten Urlaub. Daneben falle die Befreiung von den
BeschrÃ¤nkungen des Â§Â 181 BGB weniger ins Gewicht, da auch leitende
Angestellte Ã¼ber derartige Freiheiten und Befugnisse verfÃ¼gen kÃ¶nnen, ohne
dass sich dadurch etwas an der Einordnung als abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt Ã¤ndere.
Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne sich im Hinblick auf die geÃ¤nderte Rechtsprechung des BSG
zur â��Kopf-und- Seeleâ��- Rechtsprechung auch nicht auf Vertrauensschutz
berufen. Zwar kÃ¶nne hÃ¶chstrichterliche Rechtsprechung, die zum Nachteil eines
Arbeitgebers geÃ¤ndert werde, nicht rÃ¼ckwirkend zu dessen Lasten angewendet
werden, wenn der Arbeitgeber nun auf Grundlage der geÃ¤nderten Rechtsprechung
zur AbfÃ¼hrung von BeitrÃ¤gen auf BezÃ¼ge der Arbeitnehmer verpflichtet sei, die
nach der frÃ¼her maÃ�gebenden Rechtsprechung noch beitragsfrei gewesen seien.
Der Vertrauensschutz ende aber, wenn der Arbeitgeber die geÃ¤nderte
Rechtsprechung und ihre Folgen fÃ¼r seine Beitragspflicht schon vor der
Unterrichtung gekannt habe oder er nach den UmstÃ¤nden des Falles Anlass
gehabt habe, insoweit bestehende Zweifel von sich aus zu klÃ¤ren. Zwar habe das
BSG von der â��Kopf-und-Seeleâ��- Rechtsprechung erst im Rahmen seiner
Entscheidung vom 29.07.2015, B 12 KR 23/13 R, endgÃ¼ltig Abstand genommen.
Das BSG habe aber schon vorher in den Urteilen vom 29.08.2012 im Rahmen eines
obiter dictum deutlich gemacht, dass die sog â��SchÃ¶nwetter-SelbstÃ¤ndigkeitâ��
schwerlich hinnehmbar und bei der Statusbeurteilung auch bei familiÃ¤r
geprÃ¤gten Gesellschaften den vertraglichen gegenÃ¼ber den tatsÃ¤chlichen
VerhÃ¤ltnissen Vorrang einzurÃ¤umen sei. Aufgrund des ausdrÃ¼cklichen
Hinweises des BSG auf die notwendige Vorhersehbarkeit der Versicherungspflicht
habe spÃ¤testens ab diesem Zeitpunkt Anlass bestanden, an der weiteren
Aufrechterhaltung der Rechtsprechung zu zweifeln und Vertragsgestaltungen
kÃ¼nftig anzupassen. Vorliegend seien BeitrÃ¤ge fÃ¼r den Zeitraum ab August
2014 streitig und damit fÃ¼r einen Zeitraum, der nach den genannten Urteilen aus
dem Jahr 2012 liege. Aus der Rechtsprechung des BSG kÃ¶nne sich daher fÃ¼r den
vorliegend streitigen Zeitraum kein Vertrauensschutz mehr ergeben. Es kÃ¶nne
somit offenbleiben, ob unter Anwendung der frÃ¼heren Rechtsprechung des BSG
Ã¼berhaupt eine SelbstÃ¤ndigkeit der Beigeladenen festgestellt worden wÃ¤re.
Vertrauensschutz ergebe sich auch nicht aus dem gegenÃ¼ber dem frÃ¼heren
Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer P erlassenen Bescheid der Barmer GEK vom
14.04.2014 oder dem Zulassungsbescheid zur freiwilligen Rentenversicherung der
Beklagten vom 15.07.2015. Hierbei sei zunÃ¤chst der Grundsatz zu beachten, dass
Vertrauensschutz nur durch denjenigen in Anspruch genommen werden kÃ¶nne,
der einen bestandskrÃ¤ftigen Statusfeststellungsbescheid herbeigefÃ¼hrt habe.
Die genannten Bescheide enthielten nur Regelungen Ã¼ber den Status des P,
entfalteten aber keine Drittwirkung gegenÃ¼ber den Beigeladenen. In diesem
Zusammenhang sei zu berÃ¼cksichtigen, dass der Bescheid der Barmer GEK
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aufgrund falscher Angaben im Antrag vom 20.03.2014 erlassen worden sei. P habe
darin angegeben, dass als Stimmrecht eine qualifizierte Mehrheit von 80 %
vereinbart worden sei, wÃ¤hrend nach Â§ 12 des Gesellschaftsvertrags
BeschlÃ¼sse unter Verweis auf die gesetzlichen Regelungen mit einfacher Mehrheit
gefasst wÃ¼rden. Zwar habe die Barmer GEK diese Angaben nicht Ã¼berprÃ¼ft,
indem sie sich den Gesellschaftsvertrag habe vorlegen lassen. Allerdings sei der
Antrag an die Barmer GEK nicht nur von P, sondern auch von den Beigeladenen
unterzeichnet worden, denen somit die Angaben im Antrag bekannt sein mÃ¼ssten.
Die Einstufung des P als selbstÃ¤ndig sei damit nicht aufgrund der frÃ¼her
geltenden Rechtsprechung erfolgt, sondern aufgrund falscher Angaben im Antrag
an die Barmer GEK hinsichtlich der Beschlussfassung. Zugunsten des P sei daher
nur deshalb Vertrauensschutz gewÃ¤hrt worden, da auch die Beklagte im
Zulassungsbescheid zur freiwilligen Rentenversicherung fÃ¤lschlicherweise von
einer selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit ausgegangen sei. Dies fÃ¼hre aber nicht dazu,
dass sich der Vertrauensschutz auch auf die Beigeladenen erstrecke. Insbesondere
lasse sich durch den Akteninhalt der Vortrag der Beigeladenen nicht bestÃ¤tigen,
dass diese die Beklagte um Mitteilung bzw PrÃ¼fung gebeten hÃ¤tten, inwiefern
sich durch eine Beteiligung des P die sozialversicherungsrechtliche Stellung der
bisherigen Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Ã¤ndern werde. 

Gegen das ihrem KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten am 02.03.2021 zugestellte Urteil hat
die KlÃ¤gerin am 06.04.2021 (Dienstag nach Ostern) Berufung beim
Landessozialgericht Baden-WÃ¼rttemberg (LSG) eingereicht und auf den Vortrag
im erstinstanzlichen Verfahren verwiesen. ErgÃ¤nzend ist ausgefÃ¼hrt worden,
entgegen der Auffassung des SG kÃ¶nne sich die KlÃ¤gerin/BerufungsklÃ¤gerin im
Hinblick auf die geÃ¤nderte Rechtsprechung des BSG zur â��Kopf-und-Seeleâ��-
Rechtsprechung auf Vertrauensschutz berufen. Wie das Sozialgericht insoweit
richtig feststelle, habe das BSG erst im Rahmen seiner Entscheidung vom
29.07.2015, B 12 KR 23/13 R, von der â��Kopf-und-Seeleâ��-Rechtsprechung
endgÃ¼ltig Abstand genommen. Bis zu diesem Zeitpunkt kÃ¶nne die KlÃ¤gerin
daher auf die bisherige Rechtsprechung vertrauen. Diese sei vom BSG nicht
geÃ¤ndert worden. Daran Ã¤ndere auch das obiter dictum im Urteil vom
29.08.2012 nichts. Im Urteil vom 29.08.2012, B 12 KR 14/10 R, gehe es im
Wesentlichen nicht um die â��Kopf-und-Seeleâ��- Rechtsprechung, sondern um die
Einordnung sozialpÃ¤dagogischer Familienhelfer. Aus der Entscheidung gehe eine
Aufgabe der â��Kopf-und-Seeleâ��- Rechtsprechung nicht hervor. Auch die zweite
zitierte Entscheidung (BÂ 12 KR 25/10 R) lasse keine direkten RÃ¼ckschlÃ¼sse zu,
die dazu fÃ¼hrten, dass nicht mehr auf die bisherige Rechtsprechung des BSG zu
vertrauen gewesen wÃ¤re. Im vorliegenden Fall sei besonders Ã¤rgerlich, dass sich
die KlÃ¤gerin durch die Beigeladenen im Vorfeld ausdrÃ¼cklich um eine KlÃ¤rung
der Sozialversicherungsfragen vor Aufnahme des neuen Gesellschafters
gekÃ¼mmert habe. Dieser wÃ¤re niemals aufgenommen worden, hÃ¤tte die
KlÃ¤gerin ordnungsgemÃ¤Ã�e Auskunft erhalten. Wie in den SchriftsÃ¤tzen der
ersten Instanz bereits vorgetragen, sei RÃ¼cksprache mit der zustÃ¤ndigen
Krankenversicherung gehalten worden, welche die PrÃ¼fung im Rahmen eines
Statusfeststellungsverfahrens fÃ¼r nur einen Gesellschafter fÃ¼r ausreichend
gehalten habe, da ansonsten sÃ¤mtliche vertraglichen und gesellschaftsrechtlichen
Positionen in vollem Umfang bei allen drei Gesellschaftern vergleichbar seien. Auf
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diese Auskunft habe sich die KlÃ¤gerin verlassen, wenn auch Statusfeststellungen
grundsÃ¤tzlich keine Drittwirkung hÃ¤tten. Auch die AusfÃ¼hrungen des Gerichts,
dass der Bescheid der Barmer GEK aufgrund falscher Angaben im Antrag vom
20.03.2014 erlassen worden sei, trage nicht. SÃ¤mtliche gesellschaftsvertraglichen
Unterlagen, insbesondere der Gesellschaftsvertrag, seien dem Antrag beigefÃ¼gt
worden, aus dessen Â§ 12 hervorgehe, dass BeschlÃ¼sse unter Verweis auf die
gesetzlichen Regelungen mit einfacher Mehrheit gefasst wÃ¼rden. Im Urteil heiÃ�e
es nun, die Barmer GEK habe diese Angaben nicht Ã¼berprÃ¼ft, in dem sie sich
den Gesellschaftsvertrag habe vorlegen lassen. Dies sei aber insoweit falsch, als der
Gesellschaftsvertrag, wie bereits ausgefÃ¼hrt, bei Antragstellung mit eingereicht
worden sei. Die Krankenkasse hÃ¤tte die KlÃ¤gerin und die Beigeladenen darauf
hinweisen mÃ¼ssen, dass Statusfeststellungsverfahren keine Drittwirkung hÃ¤tten
und deshalb fÃ¼r jeden Gesellschafter ein Antrag hÃ¤tte gestellt werden mÃ¼ssen.
Insoweit habe die zustÃ¤ndige Krankenkasse gegen ihre Pflichten verstoÃ�en bzw
falsche AuskÃ¼nfte erteilt. Ein weiterer PflichtverstoÃ� sei darin zu sehen, dass der
beigefÃ¼gte Gesellschaftsvertrag nicht hinreichend BerÃ¼cksichtigung gefunden
habe und offenkundig nicht geprÃ¼ft worden sei. Diese VerstÃ¶Ã�e der
prÃ¼fenden Krankenkasse erfÃ¼llten die Voraussetzung des sozialrechtlichen
Herstellungsanspruchs. Das Verhalten der Krankenkasse mÃ¼sse sich die Beklagte
entgegenhalten lassen, und die KlÃ¤gerin sei so zu stellen, als wenn sie fehlerfrei
betreut worden wÃ¤re. Dann wÃ¤re der neue Gesellschafter allerdings nicht in die
Gesellschaft aufgenommen worden.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Stuttgart vom 22.02.2021 sowie den Bescheid der
Beklagten vom 17.05.2019 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom
14.01.2020 aufzuheben.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hat auf ihren bisherigen Vortrag sowie den Inhalt des angefochtenen Urteils â��
insbesondere bezÃ¼glich der â��Kopf-und-Seeleâ��- Rechtsprechung â��
verwiesen und ergÃ¤nzend ausgefÃ¼hrt, es liege kein VerstoÃ� der zustÃ¤ndigen
Krankenkasse, der Barmer GEK, bezÃ¼glich ihrer AufklÃ¤rungspflichten vor. Aus
dem Antrag der KlÃ¤gerin vom 24.03.2014 zur KlÃ¤rung der
versicherungsrechtlichen Stellung des P gehe hervor, dass die KlÃ¤gerin lediglich
den Fragenbogen und den geplanten GeschÃ¤ftsfÃ¼hrervertrag bei der
Krankenkasse eingereicht habe. In dem Fragebogen sei angegeben worden, dass
eine vertragliche Stimmrechtsvereinbarung mit einer qualifizierten Mehrheit von
80Â % der Stimmen vorliege. Die Richtigkeit dieser Angabe sei versichert worden.
Der Gesellschaftsvertrag, aus dem sich ergeben hÃ¤tte, dass eine
Stimmrechtsvereinbarung gerade nicht gegeben gewesen sei, sei nicht eingereicht
worden. Die Barmer GEK habe somit keinen Grund gehabt, an der Angabe der
KlÃ¤gerin in dem Fragebogen zu zweifeln, zumal die KlÃ¤gerin die Richtigkeit
versichert habe. Der Bescheid der Barmer GEK vom 14.04.2014 habe somit auf
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falschen Tatsachen beruht und wÃ¤re nicht ergangen, hÃ¤tte die KlÃ¤gerin keine
falschen Angaben gemacht. Bei der Konstellation, die im Fragebogen angegeben
worden sei, wÃ¤ren auch die Beigeladene zu 1) und der Beigeladene zu 2)
fÃ¤lschlicherweise als SelbstÃ¤ndige eingestuft worden.

Die Beigeladenen haben keinen Antrag gestellt.

BezÃ¼glich des weiteren Vorbringens der Beteiligten und der weiteren Einzelheiten
des Sachverhalts wird auf die Gerichtsakten erster und zweiter Instanz sowie die
beigezogene Verwaltungsakte der Beklagten verwiesen. 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die Berufung der KlÃ¤gerin hat keinen Erfolg. 

Die nach den Â§Â§Â 143, 144, 151 Abs 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG) form- und
fristgerecht eingelegte Berufung ist statthaft und zulÃ¤ssig. Die Berufung ist aber
nicht begrÃ¼ndet. Zu Recht hat das SG die Klage abgewiesen, da der
streitgegenstÃ¤ndliche Bescheid der Beklagten rechtmÃ¤Ã�ig ist und die KlÃ¤gerin
nicht in ihren Rechten verletzt. Die Beigeladenen zu 1) und 2) Ã¼bten ihre
TÃ¤tigkeit als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bei der KlÃ¤gerin in der streitgegenstÃ¤ndlichen
Zeit im Rahmen eines abhÃ¤ngigen BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses aus und
unterlagen der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung,
Kranken- bzw Pflegeversicherung sowie nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung. 

Rechtsgrundlage fÃ¼r den streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheid vom 17.05.2019 in
der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 14.01.2020, gegen den sich die
KlÃ¤gerin zutreffend mit der Anfechtungsklage wendet, ist Â§Â 28p SGB IV. Nach 
Â§Â 28p Abs 1 SGB IV prÃ¼fen die TrÃ¤ger der Rentenversicherung bei den
Arbeitgebern, ob diese ihre Meldepflichten und ihre sonstigen Pflichten nach dem
SGB IV, die im Zusammenhang mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag stehen,
ordnungsgemÃ¤Ã� erfÃ¼llen; sie prÃ¼fen insbesondere die Richtigkeit der
Beitragszahlungen und der Meldungen mindestens alle vier Jahre. Die PrÃ¼fung soll
in kÃ¼rzeren ZeitabstÃ¤nden erfolgen, wenn der Arbeitgeber dies verlangt. Die
Einzugsstelle unterrichtet den fÃ¼r die Arbeitgeber zustÃ¤ndigen TrÃ¤ger der
Rentenversicherung, wenn sie eine alsbaldige PrÃ¼fung bei dem Arbeitgeber fÃ¼r
erforderlich hÃ¤lt. Die PrÃ¼fung umfasst auch die Entgeltunterlagen der
BeschÃ¤ftigten, fÃ¼r die BeitrÃ¤ge nicht gezahlt werden. Die TrÃ¤ger der
Rentenversicherung erlassen im Rahmen der PrÃ¼fung Verwaltungsakte zur
Versicherungspflicht und zur BeitragshÃ¶he in der Kranken-, Pflege- und
Rentenversicherung sowie nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung einschlieÃ�lich
der Widerspruchsbescheide gegenÃ¼ber den Arbeitgebern; insoweit gelten Â§Â 28h
Abs 2 SGB IV sowie Â§Â 93 iVm Â§Â 89 Abs 5 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB
X) nicht. Zwar entscheidet grundsÃ¤tzlich gemÃ¤Ã� Â§Â 28h AbsÂ 2 SatzÂ 1
Halbsatz 1 SGB IV die Einzugsstelle Ã¼ber die Versicherungspflicht und die
BeitragshÃ¶he in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie nach dem
Recht der ArbeitsfÃ¶rderung. Dies gilt aber ausnahmsweise nicht fÃ¼r
Entscheidungen im Rahmen einer ArbeitgeberprÃ¼fung.
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Personen, die gegen Arbeitsentgelt beschÃ¤ftigt sind, unterliegen grundsÃ¤tzlich
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung (Â§ 1 Abs 1 Nr 1
Sechstes Buch Sozialgesetzbuch ), der gesetzlichen Krankenversicherung (Â§ 5 Abs
1 Nr 1 FÃ¼nftes Buch Sozialgesetzbuch ), der sozialen Pflegeversicherung (Â§ 20
Abs 1 Satz 2 NrÂ 1 Elftes Buch Sozialgesetzbuch ) und der Arbeitslosenversicherung
(Â§ 25 Abs 1 Drittes Buch Sozialgesetzbuch ). Die hierzu korrespondierende Pflicht
des Arbeitgebers zur anteiligen Tragung der BeitrÃ¤ge folgt aus Â§Â 249 AbsÂ 1
SGB V, Â§Â 168 AbsÂ 1 Nr.Â 1 SGB VI, Â§Â 58 AbsÂ 1 SatzÂ 1 SGB XI und Â§Â 346
AbsÂ 1 SatzÂ 1 SGB III. Die Verpflichtung zur Tragung der Insolvenzgeldumlage folgt
aus Â§Â 359 AbsÂ 1 SatzÂ 1 SGB III. Die BeitrÃ¤ge in der Kranken- oder
Rentenversicherung fÃ¼r einen kraft Gesetzes versicherten BeschÃ¤ftigten sowie
der Beitrag aus Arbeitsentgelt aus einer versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigung
nach dem Recht der ArbeitsfÃ¶rderung werden als
Gesamtsozialversicherungsbeitrag gezahlt (Â§Â 28d SatzÂ 1 SGBÂ IV). Diesen hat
der Arbeitgeber zu zahlen (Â§Â 28e AbsÂ 1 SatzÂ 1 SGB IV). 

Grundvoraussetzung fÃ¼r die Pflicht zur Zahlung von
SozialversicherungsbeitrÃ¤gen ist das Vorliegen eines
BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnisses. Der BeurteilungsmaÃ�stab hierfÃ¼r findet sich in 
Â§Â 7 AbsÂ 1 SatzÂ 1 SGB IV. Danach ist BeschÃ¤ftigung die nichtselbstÃ¤ndige
Arbeit, insbesondere in einem ArbeitsverhÃ¤ltnis (SatzÂ 1). Anhaltspunkte fÃ¼r
eine BeschÃ¤ftigung sind eine TÃ¤tigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in
die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers (SatzÂ 2). Nach der stÃ¤ndigen
Rechtsprechung des BSG setzt eine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung voraus, dass der
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber persÃ¶nlich abhÃ¤ngig ist. Bei einer BeschÃ¤ftigung
in einem fremden Betrieb ist dies der Fall, wenn der BeschÃ¤ftigte in den Betrieb
eingegliedert ist und er dabei einem Zeit, Dauer, Ort und Art der AusfÃ¼hrung
umfassenden Weisungsrecht des Arbeitgebers unterliegt. DemgegenÃ¼ber ist eine
selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit vornehmlich durch das eigene Unternehmerrisiko, das
Vorhandensein einer eigenen BetriebsstÃ¤tte, die VerfÃ¼gungsmÃ¶glichkeit Ã¼ber
die eigene Arbeitskraft und die im Wesentlichen frei gestaltete TÃ¤tigkeit und
Arbeitszeit gekennzeichnet. Ob jemand abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt oder selbststÃ¤ndig
tÃ¤tig ist, richtet sich ausgehend von den genannten UmstÃ¤nden nach dem
Gesamtbild der Arbeitsleistung und hÃ¤ngt davon ab, welche Merkmale
Ã¼berwiegen. Ausgangspunkt fÃ¼r die Beurteilung ist demnach zunÃ¤chst das
VertragsverhÃ¤ltnis der Beteiligten, so wie es sich aus den von ihnen getroffenen
Vereinbarungen ergibt oder sich aus ihrer gelebten Beziehung erschlieÃ�en lÃ¤sst
(Senatsurteil vom 18.07.2013, L 11 R 1083/12). MaÃ�geblich ist die
Rechtsbeziehung so, wie sie praktiziert wird, und die praktizierte Beziehung so, wie
sie rechtlich zulÃ¤ssig ist (zum Ganzen BSG 29.08.2012, B 12 R 25/10 R, BSGE 111,
257 mwN; LSG Baden-WÃ¼rttemberg 25.06.2019, L 11 BA 2804/18, Rn 45, juris).
Die von der Rechtsprechung entwickelten AbgrenzungsmaÃ�stÃ¤be (vgl etwa BSG
04.06.2019, B 12 R 11/18 R, [Honorararzt]) gelten grundsÃ¤tzlich auch fÃ¼r
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer einer GmbH (BSG 23.02.2021, B 12 R 18/18 R, RnÂ 14, juris). Ob
ein BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis vorliegt, richtet sich bei GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern einer
GmbH aber in erster Linie danach, ob der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer nach der ihm
zukommenden, sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden Rechtsmacht ihm
nicht genehme Weisungen verhindern oder BeschlÃ¼sse beeinflussen kann, die
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sein AnstellungsverhÃ¤ltnis betreffen (vgl BSG 23.02.2021, B 12 R 18/18 R, Rn 14,
juris; BSG 14.03.2018, B 12 KR 13/17 R, BSGE 125, 183 = SozR 4-2400 Â§Â 7 Nr 35,
Rn 15 ff; BSG 14.03.2018, B 12 R 5/16 R, juris Rn 13 ff). Bei einem
FremdgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer scheidet eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit generell aus (BSG
14.03.2018, B 12 KR 13/17 R â�� BSGE 125, 183 = SozR 4-2400 Â§Â 7 Nr 35, Rn 20;
BSG 18.12.2001, B 12 KR 10/01 R, SozR 3-2400 Â§Â 7 Nr 20 S 79). Ist ein GmbH-
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer zugleich als Gesellschafter am Kapital der Gesellschaft beteiligt,
sind der Umfang der Kapitalbeteiligung und das AusmaÃ� des sich daraus fÃ¼r ihn
ergebenden Einflusses auf die Gesellschaft ein wesentliches Merkmal bei der
Abgrenzung von abhÃ¤ngiger BeschÃ¤ftigung und selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit. Ein
Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer ist nicht per se kraft seiner Kapitalbeteiligung
selbstÃ¤ndig tÃ¤tig, sondern muss Ã¼ber seine Gesellschafterstellung hinaus die
Rechtsmacht besitzen, durch Einflussnahme auf die Gesellschafterversammlung die
Geschicke der Gesellschaft bestimmen zu kÃ¶nnen. Eine solche Rechtsmacht ist bei
einem Gesellschafter gegeben, der mehr als 50 vH der Anteile am Stammkapital
hÃ¤lt. Ein GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer, der nicht Ã¼ber diese Kapitalbeteiligung verfÃ¼gt
und damit als Mehrheitsgesellschafter ausscheidet, ist dagegen grundsÃ¤tzlich
abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt. Er ist ausnahmsweise nur dann als SelbstÃ¤ndiger
anzusehen, wenn er exakt 50 vH der Anteile am Stammkapital hÃ¤lt oder ihm bei
einer geringeren Kapitalbeteiligung nach dem Gesellschaftsvertrag eine
umfassende (â��echteâ�� oder â��qualifizierteâ��), die gesamte
UnternehmenstÃ¤tigkeit erfassende SperrminoritÃ¤t eingerÃ¤umt ist. Denn der
selbstÃ¤ndig tÃ¤tige Gesellschafter-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer muss eine
EinflussmÃ¶glichkeit auf den Inhalt von GesellschafterbeschlÃ¼ssen haben und
zumindest ihm nicht genehme Weisungen der Gesellschafterversammlung
verhindern kÃ¶nnen. DemgegenÃ¼ber ist eine â��unechteâ��, auf bestimmte
GegenstÃ¤nde begrenzte SperrminoritÃ¤t nicht geeignet, die erforderliche
Rechtsmacht zu vermitteln (vgl BSG 11.11.2015, B 12 R 2/14 R, SozR 4-2400 Â§Â 7
Nr 27 Rn 28 mwN; BSG 11.11.2015, B 12 KR 10/14 R, SozR 4-2400 Â§Â 7 Nr 28 Rn
24 mwN; BSG 29.06.2016, B 12 R 5/14 R, juris Rn39Â ff; BSG 14.03.2018, B 12 KR
13/17 R, BSGE 125, 183 = SozR 4-2400 Â§Â 7 Nr 35, Rn 21). 

Gemessen daran waren die zu 1. und 2. beigeladenen GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer
beschÃ¤ftigt, wie auch das SG zutreffend entschieden hat. Sie verfÃ¼gten im hier
streitigen Zeitraum Ã¼ber lediglich 33,33 % der Gesellschaftsanteile und konnten
das Geschick der Gesellschaft nicht einzeln umfassend bestimmen, da der
Gesellschaftsvertrag fÃ¼r eine Beschlussfassung grundsÃ¤tzlich die einfache
Mehrheit vorsieht. Dies folgt aus Â§ 12 Abs 1 des Gesellschaftsvertrages, der auf die
grundsÃ¤tzliche Geltung der gesetzlichen Bestimmungen der Â§Â§ 45 bis 51
GmbHG verweist und damit auch auf Â§Â 47 Abs 1 GmbHG. Wie das SG richtig
dargelegt hat, verfÃ¤ngt auch das Argument, die Beigeladenen wÃ¼rden als
Eheleute zusammenhalten und sich im Zweifelsfall durchsetzen, nicht. Ein rein
faktisches, nicht rechtlich gebundenes und daher jederzeit Ã¤nderbares Verhalten
der Beteiligten ist nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung nicht maÃ�geblich. Dies wÃ¤re
mit dem Erfordernis der Vorhersehbarkeit sozialversicherungs- und
beitragsrechtlicher TatbestÃ¤nde nicht zu vereinbaren. Eine â��SchÃ¶nwetter-
SelbstÃ¤ndigkeitâ�� lediglich in harmonischen Zeiten, wÃ¤hrend im Fall eines
ZerwÃ¼rfnisses die rechtlich bestehende Weisungsgebundenheit zum Tragen
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kÃ¤me, ist nicht anzuerkennen (BSG 19.09.2019, B 12 R 25/18 R, BSGE 129, 95
-106, Rn 14 ff; BSG 29.07.2015, B 12 KR 23/13 R, BSGE 119, 216 = SozR 4-2400
Â§Â 7 Nr 24, Rn 29 f mwN; BSG 29.08.2012, B 12 KR 25/10 R, BSGE 111, 257 =
SozR 4-2400 Â§Â 7 Nr 17, Rn 32; BSG 14.03.2018, B 12 KR 13/17 R, BSGE 125, 183
= SozR 4-2400 Â§Â 7 Nr 35, Rn 20).

Zwar gibt es einen Gesellschafterbeschluss vom 01.07.2014 (Bl I 174 V-Akte),
wonach geschÃ¤ftspolitisch substantiell relevante Entscheidungen einstimmig
getroffen werden bzw fÃ¼r die Beschlussfassung mindestens 80% der Anteile am
Stammkapital erforderlich sind, doch Ã¤ndert diese Vereinbarung nichts: Zum einen
handelt es sich bei diesem Beschluss nur um eine schuldrechtliche Vereinbarung,
da eine notariell beurkundete Ã�nderung des Gesellschaftsvertrages nicht erfolgte.
Nach der Rechtsprechung des BSG vermÃ¶gen auÃ�erhalb des
Gesellschaftsvertrags (Satzung) eingerÃ¤umte schuldrechtliche
Stimmbindungsabreden oder Veto-Rechte zwischen einem Gesellschafter-
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer sowie anderen Gesellschaftern und/oder der GmbH die sich aus
dem Gesellschaftsvertrag ergebenden RechtsmachtverhÃ¤ltnisse nicht mit
sozialversicherungsrechtlicher Wirkung zu verschieben (BSG 10.12.2019, B 12 KR
9/18 R, SozR 4-2400 Â§Â 7 Nr 46 Rn 19 mwN; BSG 07.07.2020, B 12 R 17/18 R,
SozR 4-2400 Â§Â 7 Nr 49, juris Rn 22). Zum anderen vermag ohnehin eine solche
â��unechteâ�� SperrminoritÃ¤t die fÃ¼r eine selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit notwendige
Rechtsmacht nicht zu vermitteln, da sie sich nicht allumfassend auf alle
Angelegenheiten der Gesellschaft bestimmt, sondern nur auf bestimmte Bereiche,
nÃ¤mlich auf â��geschÃ¤ftspolitisch substantiell relevante Entscheidungenâ��. Sie
versetzt die Beigeladenen nicht in die Lage, sich gegenÃ¼ber Weisungen der
Mehrheit in Bezug auf ihre GeschÃ¤ftsfÃ¼hrertÃ¤tigkeit zur Wehr zu setzen, die
ihnen nicht genehm sind (BSG 19.09.2019, B 12 R 25/18 R, BSGE 129, 95-106, SozR
4-2400 Â§Â 7 Nr 43, Rn 16; BSG 29.06.2016, B 12 R 5/14 R, juris Rn 41)

Die Annahme von BeschÃ¤ftigung wird durch die nach den
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrervertrÃ¤gen vorgesehene Ausgestaltung der
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrertÃ¤tigkeit bestÃ¤tigt. Diese VertrÃ¤ge enthalten typische
Regelungen eines Arbeitsvertrages. So hatten die Beigeladenen zu 1) und 2)
unabhÃ¤ngig vom wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens Anspruch auf eine
feste MonatsvergÃ¼tung (vgl Â§ 4 Abs 1 der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrervertrÃ¤ge, bzgl der
Beigeladenen zu 1) Bl I 44 ff V-Akte, bzgl des Beigeladenen zu 2) Bl I 41 ff V-Akte),
Reisekostenerstattung (Â§ 4 Abs 3 und 4) und einen PKW (Â§ 4 Abs 5) sowie einen
Urlaubsanspruch (Â§ 6 Abs 1) und Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
(Â§ 4 Abs 5). Die GewÃ¤hrung einer gewinnabhÃ¤ngigen Tantieme genÃ¼gt nicht,
um eine BeschÃ¤ftigung auszuschlieÃ�en. Einer Tantieme kommt nur als ein
AnknÃ¼pfungspunkt fÃ¼r ein mÃ¶gliches wirtschaftliches Eigeninteresse des fÃ¼r
ein Unternehmen TÃ¤tigen Bedeutung zu, das im Rahmen der GesamtwÃ¼rdigung
Gewicht gewinnen kann, jedoch nicht allein entscheidend ist. Vor dem Hintergrund,
dass die GewÃ¤hrung einer Tantieme an Arbeitnehmer nicht ungewÃ¶hnlich ist, ist
deren Gewicht fÃ¼r die Abgrenzung eher gering (BSG 29.08.2012, B 12 KR 25/10 R,
BSGE 111, 257 = SozR 4-2400 Â§Â 7 Nr 17, Rn 28 mwN; BSG 19.09.2019, B 12 R
25/18 R, BSGE 129, 95-106, SozR 4-2400 Â§Â 7 Nr 43, Rn 17). Auch dass die
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer zur Alleinvertretung berechtigt und von den BeschrÃ¤nkungen
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des Â§Â 181 BGB befreit sind (vgl Â§ 1 beider GeschÃ¤ftsfÃ¼hrervertrÃ¤ge),
Ã¤ndert nichts. Allein weitreichende Entscheidungsbefugnisse bedingen nicht schon
eine SelbstÃ¤ndigkeit (BSG 19.09.2019, B 12 R 25/18 R, BSGE 129, 95-106, SozR
4-2400 Â§Â 7 Nr 43, Rn 17 unter Verweis auf BSG 11.11.2015, B 12 R 2/14 R â��
SozR 4-2400 Â§Â 7 Nr 27 Rn 24).

Insofern waren die Beigeladenen im streitigen Zeitraum abhÃ¤ngig beschÃ¤ftigt. 

Entgegen dem Vortrag des KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten lÃ¤sst sich auch unter
Vertrauensgesichtspunkten kein anders Ergebnis begrÃ¼nden. Soweit sich der
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte auf das Schreiben der Barmer GEK vom 14.04.2014 (Bl I
159 V-Akte) gegenÃ¼ber P stÃ¼tzt, kann er hieraus keine Rechte herleiten,
unabhÃ¤ngig davon, ob es sich â�� wofÃ¼r angesichts des Wortlauts und der
Rechtsmittelbelehrung viel spricht â�� um einen Bescheid handelt oder â�� wie der
Beigeladene zu 2) im Rahmen der mÃ¼ndlichen Verhandlung vorgetragen hat â��
nicht. Eine Entscheidung der Einzugsstelle entfaltet zwar grundsÃ¤tzlich
Sperrwirkung fÃ¼r ein BetriebsprÃ¼fungsverfahren (vgl BSG 04.09.2018, B 12 KR
11/17 R, BSGE 126, 235-244 = SozR 4-2400 Â§ 7a Nr 10 = juris Rn 12), wenn
dasselbe BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnis betroffen ist. Indes bezieht sich das Schreiben
der Barmer GEK ausschlieÃ�lich auf P und eben nicht auf die Beigeladenen. Es
bestehen auch keine Anhaltspunkte, dass deren VerhÃ¤ltnis zur KlÃ¤gerin zur
PrÃ¼fung gestellt worden wÃ¤re oder sogar mit geprÃ¼ft worden ist. Folgt man der
Argumentation des KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten, die Beigeladenen hÃ¤tten auf die
â��Kopf-und-Seeleâ��- Rechtsprechung des BSG vertraut, bedurfte es aus ihrer
Sicht eines solchen Bescheides auch nicht, so dass das Fehlen einer
diesbezÃ¼glichen Anfrage bei der Krankenkasse nicht verwundert. Soweit der
KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigte sich auf fehlende Beratung bzw fehlerhafte Auskunft der
Krankenkasse beruft, Ã¼berzeugt dies den Senat nicht. Zum einen ging die Barmer
GEK von falschen Voraussetzungen aus, da P ein Stimmrecht einer qualifizierten
Mehrheit von 80% angegeben und damit zum Ausdruck gebracht hatte, dass gegen
seinen Willen keinerlei BeschlÃ¼sse gefasst werden kÃ¶nnen. Entgegen den
AusfÃ¼hrungen des KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtigten lagen der Barmer GEK lediglich der
Fragebogen des P sowie ein Entwurf des geplanten GeschÃ¤ftsfÃ¼hrervertrages
vor, nicht aber der Gesellschaftsvertrag. Dies ergibt sich eindeutig aus dem
Schreiben des Beigeladenen zu 2) vom 24.03.2014 (Bl I 162 V-Akte), worin er diese
Unterlagen explizit erwÃ¤hnt. Sofern die Barmer GEK somit gegenÃ¼ber den
Beigeladenen die Ansicht geÃ¤uÃ�ert haben sollte, die Beurteilung des Status des P
gelte auch fÃ¼r die Ã¼brigen Beigeladenen, ist diese Fehlauskunft jedenfalls auch
von P bzw den Beigeladenen mitzuverantworten, die den Vordruck samt
fehlerhafter Angabe gemeinsam unterschrieben haben. Aus einer solchen, durch
Fehlinformation herbeigefÃ¼hrten Auskunft kÃ¶nnen aber schwerlich Rechte
hergeleitet werden. Zum anderen hatte es die KlÃ¤gerin selbst in der Hand, in
ZweifelsfÃ¤llen eine fÃ¶rmliche Entscheidung der Einzugsstelle Ã¼ber die
Versicherungs- und Beitragspflicht ihrer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer herbeizufÃ¼hren (vgl
BSG 27.01.2000, B 12 KR 10/99 R, SozR 3-2400 Â§ 28h Nr 11; LSG Berlin-
Brandenburg 14.01.2004, LÂ 15 KR 319/01). AuÃ�erdem hÃ¤tte die KlÃ¤gerin bzw
hÃ¤tten die Beigeladenen als GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer die DurchfÃ¼hrung eines
Anfrageverfahrens nach Â§Â 7a SGBÂ IV beantragen kÃ¶nnen. Eine etwaige
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FÃ¼rsorgepflicht der Barmer GEK bzw der Beklagten, die Beigeladenen Ã¼ber
diese MÃ¶glichkeit ausdrÃ¼cklich aufzuklÃ¤ren, sieht der Senat nicht (so bereits
Urteil vom 30.03.2021, L 11 KR 1575/20, nicht verÃ¶ffentlicht; die hiergegen
eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde wurde vom BSG mit Beschluss vom
12.08.2021, B 12 R 11/21 B, als unzulÃ¤ssig verworfen).

Vertrauensschutz folgt auch nicht daraus, dass die Beklagte gegenÃ¼ber P mit
Bescheid vom 15.07.2015 feststellte, dieser sei zur Zahlung freiwilliger BeitrÃ¤ge
zur gesetzlichen Rentenversicherung berechtigt. Der Senat kann an dieser Stelle
offenlassen, welche Unterlagen der Beklagten zur PrÃ¼fung vorlagen und ob die
Beklagte hier eine PrÃ¼fung des sozialrechtlichen Status des P durchgefÃ¼hrt und
diesen fehlerhaft beurteilt hat. Wie bei BetriebsprÃ¼fungen gilt auch hier der
Grundsatz, dass eine materielle Bindungswirkung sich nur dann hÃ¤tte ergeben
kÃ¶nnen, wenn der Versichertenstatus personenbezogen fÃ¼r bestimmte
ZeitrÃ¤ume durch gesonderten Verwaltungsakt festgestellt worden wÃ¤re (vgl zur
BetriebsprÃ¼fung BSG 19.09.2019, B 12 R 25/18 R, BSGE 129, 95-106, SozR 4-2400
Â§Â 7 Nr 43, Rn 30 mwN). Eine formelle Entscheidung in Form eines
Verwaltungsaktes Ã¼ber den versicherungsrechtlichen Status der Beigeladenen zu
1) und zu 2) ist aber gerade nicht erfolgt.

Auch Ã¼ber den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch lÃ¤sst sich fÃ¼r die
KlÃ¤gerin kein Vorteil herleiten: Dieser setzt nach stÃ¤ndiger Rechtsprechung des
BSG auf der Tatbestandsseite eine dem zustÃ¤ndigen SozialleistungstrÃ¤ger
zuzurechnende Pflichtverletzung voraus, durch welche dem Berechtigten ein
sozialrechtlicher Nachteil oder Schaden entstanden ist (vgl zB BSG 16.12.2014, B 1
KR 19/14 R, juris Rn 16; BSG 11.12.2014, B 11 AL 2/14 R juris Rn 39 mwN; BSG
04.09.2013, B 12 AL 2/12 R, juris Rn 19). Rechtsfolge des Bestehens eines
sozialrechtlichen Herstellungsanspruches ist der Anspruch gegen die BehÃ¶rde auf
Vornahme einer rechtlich zulÃ¤ssigen Amtshandlung, durch die der Zustand
wiederhergestellt werden kÃ¶nnte, der bestehen wÃ¼rde, wenn die
Pflichtverletzung nicht erfolgt wÃ¤re (vgl etwa BSG 11.12.2014 aaO Rn 39; BSG
03.04.2014, B 5 R 5/13 R, juris Rn 37; BSG 11.03.2004, B 13 RJ 16/13 R, juris Rn 24).
UnabhÃ¤ngig von der Frage eines Fehlverhaltens der Barmer GEK bzw der
Beklagten wÃ¤re die Beklagte nicht in der Lage, mittels einer Amtshandlung den
â��alten Zustandâ�� wiederherzustellen. WÃ¤re die KlÃ¤gerin zutreffend beraten
worden, hÃ¤tte sie â�� nach ihrem eigenen Vortrag â�� P nicht als weiteren
Gesellschafter aufgenommen. Dass P tatsÃ¤chlich Gesellschafter wurde, lÃ¤sst sich
indes nicht durch eine wie auch immer geartete Amtshandlung ungeschehen
machen. Ein Herstellungsanspruch kann nicht dazu fÃ¼hren, dass gesetzliche
Tatbestandsvoraussetzungen geschaffen oder umgangen werden, die der BÃ¼rger
durch ein tatsÃ¤chliches Verhalten selbst zu erfÃ¼llen hat (vgl hierzu BSG
29.08.2012, B 12 R 7/10 R, SozR 4-2600 Â§ 2 Nr 16 mwN). Insofern ist der
sozialrechtliche Herstellungsanspruch hier das falsche Instrument. Es kann auch
nicht argumentiert werden, bei zutreffender Beratung hÃ¤tte die KlÃ¤gerin
Bescheide der Barmer GEK bzw der Beklagten auch zur Beurteilung der
versicherungsrechtlichen Stellung der Beigeladenen zu 1) und 2) herbeigefÃ¼hrt,
die nun Bindungswirkung entfalteten und daher Ã¼ber dem sozialrechtlichen
Herstellungsanspruch zu fingieren seien. Einen Anspruch, Ã¼ber den Weg des
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sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs rechtswidrige Statusfeststellungsbescheide
zu fingieren, gibt es nicht. Denkbar wÃ¤re daher lediglich ein
Schadensersatzanspruch in Form eines sogenannten Amtshaftungsanspruchs, doch
ist der Senat hierfÃ¼r nicht zustÃ¤ndig (ArtÂ 34 SatzÂ 3 Grundgesetz [GG], Â§Â 17
AbsÂ 2 SatzÂ 2 Gerichtsverfassungsgesetz [GVG]).

Die KlÃ¤gerin kann sich auch nicht auf eine Fortgeltung der â��Kopf-und-Seeleâ��-
Rechtsprechung berufen â�� dh auf eine Ã�berlagerung rechtlich bestehender
AbhÃ¤ngigkeit durch FÃ¼hrung der GeschÃ¤fte nach eigenem GutdÃ¼nken als
â��Kopf und Seeleâ�� des Unternehmens wie ein eigenes (vgl etwa BSG
23.09.1982, 10 RAr 10/81, SozR 2100 Â§Â 7 Nr 7 S 6; BSG 29.10.1986, 7 RAr 43/85;
BSG 11.02.1993 â�� 7 RAr 48/92 â�� juris Rn 23 ff; BSG 14.12.1999, B 2 U 48/98 R,
juris Rn 21) â�� , da die MaÃ�geblichkeit des rein faktischen, nicht rechtlich
gebundenen und daher jederzeit Ã¤nderbaren Verhaltens der Beteiligten mit dem
Erfordernis der Vorhersehbarkeit sozialversicherungs- und beitragsrechtlicher
TatbestÃ¤nde nicht zu vereinbaren ist (vgl nur BSG 08.07.2020, B 12 R 2/19 R, SozR
4-2400 Â§Â 7 Nr 52, Rn 17). Auch kann sie keinen Vertrauensschutz nach Art 20 Abs
3 GG aufgrund einer Ã�nderung der Rechtsprechung mit der BegrÃ¼ndung
beanspruchen, sie habe in der hier streitigen Zeit auf die â��Kopf-und-Seeleâ��-
Rechtsprechung vertraut. Eine verfassungsrechtlich relevante â��Abkehrâ�� von
frÃ¼heren RechtsprechungsmaÃ�stÃ¤ben zur Versicherungspflicht von GmbH-
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrern in Familiengesellschaften gibt es nicht. Hierzu hat das BSG
ausfÃ¼hrlich Stellung genommen (BSG 19.09.2019, B 12 R 25/18 R, BSGE 129, 95
-106, SozR 4-2400 Â§Â 7 Nr 43, Rn 19 â�� 26; bestÃ¤tigt in BSG 08.07.2020, B 12 R
2/19 R, SozR 4-2400 Â§Â 7 Nr 52, Rn 17) und dargelegt, eine rÃ¼ckwirkende
Ã�nderung gefestigter und langjÃ¤hriger Rechtsprechung sei zwar ausgeschlossen,
wenn im konkreten Einzelfall nach einer GesamtwÃ¼rdigung besondere UmstÃ¤nde
fÃ¼r ein Ã¼ber die allgemeinen GrundsÃ¤tze hinausgehendes besonderes
Vertrauen bestÃ¼nden, wobei Dispositionen in Erwartung einer bestimmten
richterlichen Entscheidung fÃ¼r sich gesehen grundsÃ¤tzlich nicht ausreichend
seien (BSG 19.09.2019 aaO unter Verweis auf BVerfG 05.11.2015, 1 BvR 1667/15,
juris Rn 12, 25 mwN; BSG 16.12.2015, B 12 R 11/14 R, BSGE 120, 209 = SozR
4-2400 Â§Â 28p Nr 6, Rn 30 ff; BSG 18.11.1980, 12 RK 59/79, BSGE 51, 31, 36 ff =
SozR 2200 Â§Â 1399 NrÂ 13 S 26 ff = juris Rn 23 ff). Einen Leit- oder Obersatz, nach
dem bei familiÃ¤ren Bindungen regelmÃ¤Ã�ig keine BeschÃ¤ftigung des
GeschÃ¤ftsfÃ¼hrers vorgelegen hÃ¤tte, habe das BSG aber nie gebildet; vielmehr
komme es stets auf das Gesamtbild des jeweiligen konkreten Einzelfalles an (vgl
ausfÃ¼hrlich BSG 19.09.2019 aaO mwN). Der Senat schlieÃ�t sich dieser
Rechtsprechung an.

Auf den Vortrag der Beigeladenen in der mÃ¼ndlichen Verhandlung, sie mÃ¼ssten
nunmehr rÃ¼ckwirkend KrankenversicherungsbeitrÃ¤ge fÃ¼r einen Zeitraum
leisten, fÃ¼r den sie niemals mehr Leistungen erhalten kÃ¶nnten, ist darauf
hinzuweisen, dass der hier streitige Gesamtsozialversicherungsbeitrag nicht von
den Beigeladenen geschuldet und gefordert wird, sondern von der KlÃ¤gerin, einer
nicht mit den Beigeladenen identischen juristischen Person des Privatrechts. 

FÃ¼r Fehler bei der Berechnung der SozialversicherungsbeitrÃ¤ge bestehen keine
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Anhaltspunkte. Die KlÃ¤gerin hat auch keine EinwÃ¤nde gegen die Berechnung
erhoben. 

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§Â 197a SGG iVm Â§Â§Â 154 AbsÂ 1
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Die Beigeladenen haben keine AntrÃ¤ge
gestellt, weshalb sie ihre auÃ�ergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben
(Â§Â 197a AbsÂ 1 SatzÂ 1 SGGÂ iVmÂ Â§Â 162 AbsÂ 3 VwGO). Die Festsetzung des
Streitwerts erfolgt nach Â§ 197a Abs 1 SGG iVm Â§Â§ 1 Abs 2 Nr 3, 47, 52 AbsÂ 3
Gerichtskostengesetz und entspricht der streitigen Nachforderung im
angefochtenen Bescheid.

GrÃ¼nde, die Revision zuzulassen (Â§Â 160 Abs 2 SGG), sind nicht gegeben.

Erstellt am: 21.12.2021

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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